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II. Frühe gemeinwohlbezogene Eigentums- und Urheberrechtstheorien in 
Deutschland

In der deutschen Urheberrechtslehre hatten Nutzenerwägungen demgegenüber
unter dem Eindruck des Deutschen Idealismus lange Zeit einen schweren
Stand132. Erst gegen Ende des 19. Jahrhunderts, als Jhering133 und Gierke134 für
das Privatrecht ihre sozialen Eigentumstheorien entwickelten, war es dann Koh-
ler, der als einer der ersten deutschen Urheberrechtler ausdrücklich die soziale
Dimension des Urheberrechts betonte135. So rechtfertigte er schon 1880 die zeit-
liche Begrenzung des Urheberschutzes gegenüber dem zeitlich unbegrenzten

132 unangreifbarste und persönlichste Form des Eigentums« bezeichnet. Wenn man aber den
Text bis zum Ende liest, so stellt man fest, dass der Autor diese Aussage nur auf unveröf-
fentlichte Werke bezieht und des Weiteren vor allem utilitaristisch argumentiert, mehrmals
betonend, dass das Urheberrecht vor allem der Allgemeinheit zugute kommen soll.«; s.a.
Davies, IIC 1995, 964. 966 f.: «the roots of European and US copyright legislation shared
a common approach and that such differences in copyright theory and practice as may have
arisen in the past century should not be regarded as obstacles to future international copy-
right harmonisation. While theoretical and even ideological differences have undoubtedly
developed over the years as regards the objects of copyright/authors' rights protection, and
the scope of that protection, the modern legislation of the countries surveyed shows a
remarkable harmony with respect to the categories of works protected and to the benefi-
ciaries of such protection, whether such protection be by means of copyright, author's
rights or related rights. In particular, the original aims and objectives of the French revo-
lutionary laws on authors' rights (1791 and 1793) did not differ as extensively as has been
suggested by most commentators from the earlier British and American laws of 1709 and
1790. As Kerever has recognised: "Far from being personalist in nature, authors' rights as
they emerged from the French revolution were inspired above all by legal and economic
considerations.... Thus the French revolution's droit d'auteur was perfectly in line with the
corresponding English and American copyrights«.

132 Pahud, Die Sozialbindung des Urheberrechts, S. 13, wonach in der kontinentaleuropäi-
schen Lehre unter dem Einfluss des Deutschen Idealismus »Nutzenerwägungen stark
zurückgedrängt (wurden) gegenüber dem als unbedingt gedachten Prinzip menschlicher
Freiheit, das es nicht zulässt, durch (wohlfahrtsstaatliche) Nutzen- und Gemeinwohlüber-
legungen relativiert zu werden.«. 

133 Jhering, Der Zweck im Recht, Bd. I, S. 532, wonach richtigerweise alle Rechte des Pri-
vatrechts, auch wenn sie zunächst nur den Schutz des Individuums zum Gegenstand haben,
»beeinflusst und gebunden« sein sollten »durch die Rücksicht auf die Gesellschaft«. In
der heutigen Terminologie gesprochen plädierte Jhering somit für die Beachtung der Sozi-
algebundenheit bzw. Sozialpflichtigkeit des Eigentums, s. heute etwa Art. 14 Abs. 2 GG. 

134 Gierke, Die soziale Aufgabe des Privatrechts, S. 5: »So kann auch die Rechtsordnung,
wenn sie sich in Privatrecht und öffentliches Recht spaltet, wohl eine Weile davon absehen,
daß der Einzelne für das Ganze und das Ganze für die Einzelnen da ist. Allein zuletzt darf
sie die Einheit des Zieles nicht vergessen und muß auch im Privatrecht, wo sie zuvörderst
für Einzelinteressen sorgt, das Gemeinwohl erstreben, und im öffentlichen Recht, wo sie
zunächst auf das Ganze blickt, den Einzelnen gerecht werden.«; Gierke, a.a.O., S. 16, for-
derte daher einen Eigentumsbegriff, der die Begrenzung der privaten Sachherrschaft von
vornherein in sich schließt. 

135 So auch Pahud, Die Sozialbindung des Urheberrechts, S. 14.

https://doi.org/10.5771/9783845216447-46, am 16.07.2024, 16:45:03
Open Access –  - https://www.nomos-elibrary.de/agb

https://doi.org/10.5771/9783845216447-46
https://www.nomos-elibrary.de/agb


29

Schutz des Sacheigentums mit der »eminent sozialen Natur« von Geisteswer-
ken136. Deren Zweck und Bestimmung sei es, im Unterschied zu Sachgütern zu
»Elementen des allgemeinen Kulturlebens« zu werden: »die geistige Errungen-
schaft des Einzelnen soll Gemeingut Aller werden, die Schöpfungen des Einzel-
nen sollen sich wie Ströme im Ocean des allgemeinen Kulturlebens vereinigen
und verlieren.«137. Die Ermöglichung und Förderung dieser gesellschaftlichen
Wirkung begreift Kohler denn auch als die Aufgabe des Urheberrechts: »diesem
Zweck muß auch das Recht folgen; denn das Recht hat sich zu gestalten nach den
Zwecken, welche das Rechtsgut im Kulturleben zu erfüllen, nach der Funktion,
welche es im soziologischen Lebensprozesse zu vollziehen hat.«138. Mit dieser
Begründung lehnt er die Vorstellung eines absoluten und zeitlich unbegrenzten
Eigentumsschutzes für Geisteswerke ab; die rechtliche Zuordnung eines Werks
an den Einzelnen sei »nur gerechtfertigt, solange das Rechtsgut noch die Zwecke
des Einzelnen erfüllen kann, solange es noch nicht bestimmt ist, lediglich die
Zwecke Aller zu erfüllen.«139. Diese konsequentialistischen Schutzerwägungen
Kohlers stellen insofern bereits eine deutliche Distanzierung von einer rein urhe-
berzentrierten Betrachtungsweise dar. 

III. Lehre vom sozialgebundenen Urheberrecht in der Zeit der Weimarer 
Republik

In der urheberrechtlichen Reformdiskussion während der Zeit der Weimarer Re-
publik wurde das urheberzentrierte Paradigma schließlich weiter relativiert. Ge-
tragen vom Gedanken der Sozialgebundenheit des Urheberrechts140 distanzierten
sich zahlreiche Autoren aus dieser Zeit davon, das Urheberrechtsgesetz allein
vom Standpunkt des Urhebers aus zu betrachten141. Gestützt auf eine stärker
werk- bzw. rezipientenbezogene Betrachtungsweise setzten die Vertreter der
Lehre vom sozialgebundenen Urheberrecht stattdessen dem Interesse des Urhe-

136 Kohler, Autorrecht, S. 40 ff.
137 Kohler, Autorrecht, S. 47 f. 
138 Kohler, Autorrecht, S. 48.
139 Kohler, Autorrecht, S. 48.
140 Geprägt wurde der Begriff des sozialgebundenen Urheberrechts im Jahre 1928 durch

Kopsch, ArchFunkR 1 (1928), 201; dazu: Pahud, Die Sozialbindung des Urheberrechts,
S. 18 f. Der Begriff des »sozial-gebundenen« Urheberrechts beruhe nach Kopsch auf der
Natur des künstlerischen Schaffens, da der Künstler sein Werk für und nicht gegen die
soziale Gemeinschaft schaffe. Ein Werk finde seine Erfüllung danach erst dann, wenn die
Gemeinschaft ein Werk in den verschiedenen Erscheinungsformen aufnehme, sich das
Werk also auf andere auswirke. 

141 So ausdrücklich beispielsweise Hoffmann, GRUR 1931, 706, 708.
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